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Bundesregierung plant
Steuererleichterungen: Was Paare

wissen müssen
Die Bundesregierung reformiert Steuerklassen und

Freibeträge: Wichtige Änderungen für Paare und Familien
ab 2024.

Die Bundesregierung hat weitreichende Änderungen im
Steuerrecht angekündigt, die insbesondere Paare und Familien
betreffen werden. Diese Reformen sind Teil des zweiten
Jahressteuergesetzes und könnten weitreichende Auswirkungen
auf das tägliche Leben der Bürgerinnen und Bürger haben. Mit
dem Ziel, die steuerlichen Belastungen zu reduzieren und die
Familien zu unterstützen, wird ein umfassendes Paket
geschnürt, das die Einkommensteuerstruktur reformiert und
Anpassungen bei Freibeträgen sowie beim Kindergeld vornimmt.

Warum sind die Änderungen relevant?

Die Anpassungen der Steuerklassen und Freibeträge haben das
Potenzial, die finanzielle Situation von vielen Haushalten zu
verbessern. Durch diese Reformen erwartet die
Bundesregierung eine Entlastung der Bürger und eine
frühzeitige Gewährleistung einer gerechten Besteuerung.
Insbesondere die Anpassung des Grundfreibetrags, welcher das
Existenzminimum sicherstellt, wird als ein Schritt angesehen,
um die finanzielle Basis der Steuerpflichtigen zu stärken.

Relevante Anpassungen bei Freibeträgen

Neuerungen zu den steuerlichen Freibeträgen beinhalten eine



Erhöhung des Grundfreibetrags um 180 Euro, sodass er für 2024
bei 11.784 Euro liegen wird. Zukünftige Anpassungen sind
bereits für 2025 und 2026 in Planung. Ebenso ist eine Erhöhung
des Kinderfreibetrags vorgesehen, der im laufenden Jahr um 228
Euro angehoben wird. Diese Maßnahmen betonen die
Wichtigkeit der finanziellen Unterstützung für Familien in
Deutschland.

Anpassungen des Kindergeldes

Ein weiterer positiver Aspekt dieser Reform betrifft das
Kindergeld. Ab Januar 2024 erhalten Eltern monatlich fünf Euro
mehr pro Kind, was die finanzielle Belastung für Familien etwas
mildert. Diese Maßnahme soll Eltern unterstützen, die durch
steigende Lebenshaltungskosten vor großen Herausforderungen
stehen.

Inflationsausgleich bei der
Einkommensteuer

Im Rahmen der Reform wird auch der Steuertarif angepasst, um
der Inflation Rechnung zu tragen. Die Einkommensgrenzen für
den Steuersatz werden erhöht, was bedeutet, dass
Steuerpflichtige nicht durch Gehaltserhöhungen in eine höhere
Steuerklasse fallen, ohne dass sich ihre Kaufkraft tatsächlich
verbessert. Diese Maßnahme soll eine sogenannte „kalte
Progression“ verhindern, die zu einer höheren Steuerlast führt,
obwohl nicht mehr Geld zur Verfügung steht.

Neugestaltung der Steuerklassen für Paare

Eine bedeutende Änderung betrifft die Steuerklassen für Paare.
Die bisherigen Steuerklassen 3 und 5, die unterschiedlich hohe
Abzüge zur Folge haben, sollen abgeschafft werden. Stattdessen
wird ein neues Verfahren eingeführt, bei dem Paare mit
unterschiedlichem Einkommen in Steuerklasse 4 mit einem
Faktor fallen. Dies soll die Steuerbelastung gerechter auf beide



Partner verteilen und Nachzahlungen am Jahresende reduzieren.

Die Debatte um das Ehegattensplitting

Trotz der neuen Regelungen bleibt das Ehegattensplitting im
Rahmen der Reform bestehen. Dieses Verfahren wird weiterhin
dafür sorgen, dass die Einkommen von Partnern bei der
Steuererklärung zusammengeführt und gleichmäßig besteuert
werden. In der politischen Diskussion gibt es jedoch
unterschiedliche Meinungen über die Zukunft des Splittings,
insbesondere da Bedenken bestehen, dass es das Teilzeit-
Arbeiten von Frauen begünstigt und letztlich zu geringeren
Rentenansprüchen führen könnte.

Insgesamt zeigt die Initiative der Bundesregierung ein klares
Bestreben, die steuerlichen Belastungen für Familien und Paare
zu reduzieren und gewährleisten, dass das Steuersystem fairer
gestaltet wird. Diese Reformen werden nicht nur die
Finanzsituation von vielen Bürgerinnen und Bürgern positiv
beeinflussen, sondern auch als Erleichterung in Zeiten
wirtschaftlicher Unsicherheit wahrgenommen werden.
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